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Bauleitplanung der Gemeinde Ehringshausen, Ortsteil Kölschhausen 

Bebauungsplan Nr. 6 „Am Mühlrain“ mit Änderung des  
Flächennutzungsplanes 

Übersicht über die im Rahmen der frühzeitigen Entwurfsoffenlage (§ 3 Abs. 1 
BauGB) und der Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stel-
lungnahmen und Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen mit Anre-
gungen und Hinweisen. 

Wetzlar, Januar 2024 

 
 
 
 

A. Stellungnahmen – Übersicht 
 
 
I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit:  
-keine- 

 

 

II. Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung:  
 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
1. Gemeindevorstand Mittenaar vom 24.05.2023 
2. Gemeindevorstand Sinn vom 24.05.2023 
3. TenneT TSO GmbH 23.05.2023 
4. Lahn-Dill-Kreis, Abt. Gesundheit vom 01.06.2023 
5. PLEdoc GmbH vom 06.06.2023 
6. Amt für Bodenmanagement Marburg vom 21.06.2023 
7. Magistrat der Stadt Aßlar vom 22.06.2023 
8. Lahn-Dill-Kreis, Abt. Bauen und Wohnen vom 29.06.2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
1. EAM Netz GmbH vom 05.06.2023 
2. hessenARCHÄOLOGIE vom 27.06.2023 
3. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst vom 27.06.2023 
4. Lahn-Dill-Kreis, Abt. Umwelt, Natur und Wasser vom 03.07.2023 
5. Hessen Mobil vom 04.07.2023 
6. Regierungspräsidium Gießen vom 07.07.2023 
7. Regierungspräsidium Gießen, Bodenschutz vom 07.07.2023 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH vom 31.07.2023 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
1. Gemeindevorstand Greifenstein 
2. Lahn-Dill-Kreis, Abfallwirtschaft 
3. Lahn-Dill-Kreis, Abt. für den ländlichen Raum, Dorf- und Regionalentwicklung 
4. Lahn-Dill-Kreis, Abt. für den ländlichen Raum, Landwirtschaft Forsten 
5. Lahn-Dill-Kreis, Abt. Jugend und Familie 
6. Lahn-Dill-Kreis, Allg. Landesverwaltung 
7. Lahn-Dill-Kreis, Gefahrenabwehr 
8. Magistrat der Stadt Leun 
9. Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH 
10. Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 
11. Wasserbeschaffungsverband, Wasserwerke Dillkreis-Süd 
 



Gemeinde Ehringshausen, OT Kölschhausen, BPL Nr. 6 „Am Mühlrain“ mit FNP-Änderung Auswertung Beteiligungsverfahren (§§ 3(1), 4(1) BauGB) - 2 - 

 
B. Folgende Seiten: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnah-

men mit Anregungen und Hinweisen 
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1. EAM Netz GmbH vom 05.06.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie werden im Zuge der konkreten Vor-
habenplanung weitergehend berücksichtigt. 
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2. hessenARCHÄOLOGIE vom 27.06.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf § 21 HDSchG ist als redaktioneller Hinweis Bestandteil des Bebauungs-
plans. 
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3. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst vom 27.06.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Planumsetzung berück-
sichtigt. 
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4. Lahn-Dill-Kreis, Abt. Umwelt, Natur und Wasser vom 03.07.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz: 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Ökokonto-Antrag zu gegebener Zeit 
gestellt. 
 
Der Anregung wird durch Ergänzung der Hinweise im Bebauungsplan entsprochen. Die 
Maßnahmen können mit der Baugenehmigung verbindlich beauflagt werden. 
 
Gewässer- u. Hochwasserschutz: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Schutzgebiete: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Grundwasser: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise im Bebauungsplan redakti-
onell ergänzt. 
 
 
 
Wasserversorgung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abteilung Umwelt des Regierungspräsi-
diums Gießen wurde beteiligt. 
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Abwasserableitung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Neubebauung wird über die Brunnen-
straße an die bestehenden Erschließungsanlagen angebunden, die notwendigen Ver- 
und Entsorgungsleitungen sind vorhanden. 
Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die notwendigen Erschließungsmaßnahmen 
mit den jeweiligen Versorgungsträgern abzustimmen. Die Leistungsfähigkeit der weiter-
führenden Abwasseranlagen wird rechtzeitig vor Baubeginn überprüft und ggfls. durch 
geeignete Maßnahmen sichergestellt. 
 
 
Bodenschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Verweis auf die LAGA ist nicht auf der 
Grundlage des BauGB festsetzbar, sondern als redaktioneller Bestandteil der Hinweise 
in der Planung. Damit wird auf die Bedeutung des Bodenschutzes auf Ebene der Bau-
ausführung hingewiesen. Die Formulierung wird auf Grundlage der Stellungnahme an-
gepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
Altlasten / Bodenverunreinigungen: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Fazit: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Landkreis wird im weiteren Planaufstel-
lungsverfahren erneut beteiligt. 
 
 
 
 
 
Flächennutzungsplan-Änderung „Am Mühlrain“: 
 
Die Flächennutzungsplan-Änderung wird zum Entwurf ausgearbeitet und das Beteili-
gungsverfahren mit allen formellen Unterlagen weitergeführt. 

  



Gemeinde Ehringshausen, OT Kölschhausen, BPL Nr. 6 „Am Mühlrain“ mit FNP-Änderung Auswertung Beteiligungsverfahren (§§ 3(1), 4(1) BauGB) - 9 - 

5. Hessen Mobil vom 04.07.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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6. Regierungspräsidium Gießen vom 07.07.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, für die Planung steht zur Berücksichti-
gung raumordnerischer Anforderungen kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung: 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz: 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nach der Starkregen-Hinweiskarte (2022) liegt Kölschhausen überwiegend in einem Be-
reich mit erhöhtem Starkregenhinweis-Index. Vorsorge vor Überflutungen ist ein über-
geordneter Belang, der in laufenden Prozessen außerhalb des konkreten städtebauli-
chen Planungsverfahrens begleitet werden muss. 
Aus der kleinflächigen Ergänzung im Siedlungsgebiet wird keine spürbare Risiko-Ver-
schärfung erwartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Landkreis ist am Planaufstellungsverfah-
ren beteiligt. 
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Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen: 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Planumsetzung berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die weitergehenden Hinweise zur Entsorgung von Bauabfällen werden im Rahmen der 
Projekt- und Genehmigungsplanung und in der Umsetzung der Planung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weitergehenden Hinweise zur Auffüllung der Fläche im Plangebiet bei Erdarbeiten 
werden im Rahmen der Projekt- und Genehmigungsplanung und in der Umsetzung der 
Planung berücksichtigt. 
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Immissionsschutz II: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Bergaufsicht: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung zum Bebauungsplan 
inhaltlich entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Landwirtschaft: 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für den naturschutzrechtlichen Aus-
gleich wird auf das Ökokonto der Gemeinde zurückgegriffen, weitere Landwirtschafts-
flächen werden nicht in Anspruch genommen. 
 
 
 
Bauleitplanung: 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
Die Flächennutzungsplan-Änderung wird zum Entwurf ausgearbeitet und das Beteili-
gungsverfahren mit allen formellen Unterlagen weitergeführt. 
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7. Regierungspräsidium Gießen, Bodenschutz vom 07.07.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
Nachsorgender Bodenschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Innerhalb des Geltungsbereiches des 
vorliegenden Bebauungsplanes befinden sich nach Informationen der Gemeinde keine 
bekannten Altflächen oder Altlastverdachtsflächen. 
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Vorsorgender Bodenschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die 
Fläche trotz des dokumentierten hohen Ertragspotenzials als Grünland genutzt wird 
und sich die naturschutzrechtlich relevante Magerwiese entwickelt hat. Für die acker-
bauliche Nutzung und die Lebensmittelproduktion werden die Flächen offenbar nicht 
als wichtig angesehen. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Festgesetzt ist, dass nicht bebaute 
Grundstücksflächen zu bepflanzen/ zu begrünen sind. Damit ist der Anregung weitest-
möglich entsprochen. 
 
 
 
 
 
Der fachgerechte Umgang mit dem Boden wird bereits im Zuge der Planung und später 
in der Ausschreibungsphase für die Baumaßnahme berücksichtigt, geplant und be-
schrieben. Nach § 4c BauGB müssen erhebliche Umweltauswirkungen, die bei der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, ohnehin von der Gemeinde überwacht wer-
den. Im Zuge der Ausführung, wird der im Leistungsverzeichnis detailliert beschriebene 
Umgang mit dem Boden durch die Bauherrschaft (Gemeinde Ehringshausen) und die 
Bauleitung überwacht und kontrolliert. Eine bodenkundliche Baubegleitung ist dement-
sprechend nicht erforderlich. 
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8. Deutsche Telekom Technik GmbH vom 31.07.2023 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des weiteren Planungs- 
und Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
 

 




